
sicherungsmissbrauch, A als Angeklagter nach § 136 I 2 StPO bzw. § 243 V 1 StPO berech-
tigt wäre). Könnte nicht geklärt werden, ob F Kenntnis hatte oder nicht, ist der Sachverhalt in
diesem Punkt ungewiss. Wenn das Gericht am Ende seiner Beweiswürdigung von einer
Tatsache (hier die Kenntnis der F) nicht voll überzeugt ist, dann gilt in dubio pro reo, und die
für den Angeklagten günstigere Rechtsfolge ist anzunehmen (vgl. Meyer-Goßner, StPO,
55. Aufl. 2012, § 261 Rn. 26). Vorliegend bedeutet dies: Soweit die Vorwürfe gegen A
betroffen sind, müsste man in dubio pro reo davon ausgehen, dass die F über seine Pläne
Bescheid wusste und diese billigte, dh man käme zu einer Strafbarkeit wie unter Frage 2
erläutert. Daneben wäre auch eine Strafbarkeit gem. §§ 164, 145 d StGB nicht mehr möglich,
weil auch diesbezüglich in dubio pro reo davon ausgegangen werden müsste, dass A die
Kenntnis der F gerade nicht zu Unrecht behauptete. Bezüglich der Vorwürfe gegen F wäre
hingegen in dubio pro reo davon auszugehen, dass sie keine Kenntnis von den Plänen ihres
Ehemannes hatte, sodass für sie keine Strafbarkeit (vgl. Erläuterungen zu Frage 1) angenom-
men werden könnte; gleiches gilt mit genannten Gründen für eine Strafbarkeit nach §§ 164,
145 d StGB.

Die Gefahr hierbei, und darauf müsste V in seiner Beratung hinweisen, wäre allerdings, dass
das Gericht nach Abschluss der Beweiswürdigung gleichwohl von der Kenntnis der F über-
zeugt sein könnte, sodass der in dubio pro reo-Grundsatz mangels Zweifel des Gerichts keine
Anwendung finden würde und im Ergebnis eine Strafbarkeit des Awie unter Frage 1 erläutert
bejaht und er entsprechend verurteilt werden würde, während bei einer identischen Einlassung
beider Partner über die (in Wahrheit nicht vorhandene) Kenntnis der A diese kaum zu
widerlegen sein würde. Ist man gewillt, dieses Risiko in der Hoffnung auf einen „optimierten“
Ausgang durch Anwendung des in dubio pro reo-Grundsatzes einzugehen, dürfte es freilich
vorzugswürdig sein, dies im Wege einer jeweiligen Berufung auf Aussage- bzw. Auskunfts-
verweigerungsrechte zu tun. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dies zum Erfolg führt, ist wohl
nicht signifikant geringer, als wenn A und F „gezielt“ widersprüchliche Aussagen tätigen, von
denen dann eine falsch wäre und (unabhängig von den oben genannten materiell-strafrecht-
lichen Risiken) die Glaubwürdigkeit der Aussagenden im Prozess in jedem Fall beeinträchtigt
würde.
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Wiss. Mit. Dr. Marit Sademach, Frankfurt (Oder)*

„Die Berufsbildungsstätte im allgemeinen Wohngebiet“

Bauplanungsrecht, Gebietserhaltungsanspruch des Nachbarn
Fortgeschrittene
2 Stunden
Gesetzestexte

& SACHVERHALT
N ist Eigentümer eines in der brandenburgischen Stadt Strausberg (Landkreis Märkisch-Oder-
land) gelegenen Grundstücks, das mit einem zweigeschossigen Wohnhaus bebaut ist. Der
qualifizierte Bebauungsplan der Stadt Strausberg weist für diesen Bereich ein allgemeines
Wohngebiet aus.

Eigentümer des unmittelbar angrenzenden Grundstücks, das im Geltungsbereich desselben
Bebauungsplans liegt, ist die Zahntechniker-Innung Berlin-Brandenburg (Z). Die Z plant, das
auf dem Grundstück befindliche Gebäude zu einer Berufsbildungsstätte umzubauen, in der
ausgebildete Zahntechniker an zweiwöchigen Weiterbildungslehrgängen teilnehmen können.
Für diese Zeit sollen die Lehrgangsteilnehmer hier auch eine Unterkunft in mit zwei Betten
ausgestatteten Zimmern ohne Kochgelegenheit finden.

Im März 2011 stellt die Z beim Landkreis Märkisch-Oderland einen Antrag auf Genehmi-
gung des Umbaus des vorhandenen Gebäudes zu einer entsprechenden Berufsbildungseinrich-
tung. Am 12.4.2011 erteilt der Landrat die begehrte Baugenehmigung. Hiervon wird zugleich
auch N in Kenntnis gesetzt.

* Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Verwaltungsrecht, Finanzrecht
und Währungsrecht (Prof. Dr. Ulrich Häde) an der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Die
Idee zu diesem Fall basiert auf dem Beschl. des OVG Lüneburg v. 14.3.1997 – 1 M 6589/96 und dem Urt. des VG Würzburg v.
19.9.2010 – W 4 K 09.478. Die Klausur wurde am genannten Lehrstuhl im Sommersemester 2012 im Rahmen der Übung für
Fortgeschrittene im Öffentlichen Recht gestellt. Die Durchfallquote lag bei 44 Teilnehmern bei 63,6 %.

THEMATIK
SCHWIERIGKEITSGRAD

BEARBEITUNGSZEIT
HILFSMITTEL
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Dieser legt daraufhin beim Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland am 10.5.2011
Widerspruch gegen die der Z erteilte Baugenehmigung ein. Zur Begründung macht er geltend,
bei der geplanten Berufsbildungsstätte handele es sich um ein Vorhaben, das in einem all-
gemeinen Wohngebiet unzulässig sei. Es sei gar nicht zum Wohnen bestimmt; denn dazu seien
die Lehrgänge zu kurz.

Wie ist die Rechtslage?

Gehen Sie bitte in einem Gutachten auf alle durch den Sachverhalt aufgeworfenen Fragen (gegebenen-
falls hilfsgutachtlich) ein.

Bearbeiterhinweis: An der Wirksamkeit des im Sachverhalt angesprochenen Bebauungsplans bzw.
dessen Festsetzungen bestehen keine Zweifel.

& LÖSUNG
N hat gegen die der Z erteilte Baugenehmigung bisher nur Widerspruch erhoben. Zu prüfen
sind daher die Erfolgsaussichten des Widerspruchs. Der Widerspruch würde Erfolg haben,
wenn er zulässig und begründet wäre.

Hinweis: Schon dies zu erkennen, war für manche Bearbeiter eine Hürde, da einige die Prüfung einer
Anfechtungsklage in Angriff nahmen. Der Sachverhalt besagt jedoch eindeutig, dass N Widerspruch
einlegt und diesen begründet; darauf folgt bereits die Fallfrage „Wie ist die Rechtslage?“. Es bestehen
daher keinerlei Anhaltspunkte, eine Anfechtungsklage zu prüfen. Vereinzelt wurde die den Studenten
bekanntere Anfechtungsklage auch mit dem offensichtlich nicht sicher beherrschten Widerspruchsver-
fahren zu einer tatsächlich nicht existierenden „Widerspruchsklage“ verbunden. Hier zeigen sich Schwä-
chen im systematischen Verständnis der Rechtsbehelfe im öffentlichen Recht. Daher sei an dieser Stelle
noch einmal angemerkt: Widerspruch und Klage sind unterschiedliche förmliche Rechtsbehelfe, die dem
Betroffenen die Befugnis einräumen, in einem Verfahren auf die Überprüfung staatlichen Verhaltens
hinzuwirken. Dabei richtet sich der Widerspruch als außergerichtlicher Rechtsbehelf an die Verwaltung,
die (Anfechtungs-)Klage an das Verwaltungsgericht.

A. ZULÄSSIGKEIT DES WIDERSPRUCHS

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges, § 40 I 1 VwGO analog
Die Durchführung eines Vorverfahrens erfolgt nach § 68 I 1 VwGO grundsätzlich vor
Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsklage. Der Widerspruch ist daher nur
dann zulässig, wenn für eine spätere Klage der Verwaltungsrechtsweg eröffnet wäre.

Hinweis: Es wurde erwartet, dass die Bearbeiter kurz erläutern, warum die Eröffnung des Verwaltungs-
rechtsweges eine Zulässigkeitsvoraussetzung des Widerspruchs ist. Denn der Widerspruch ist an sich Teil
des Verwaltungsverfahrens, durch den die Behörde die Recht- und Zweckmäßigkeit ihrer zuvor getroffe-
nen Entscheidung überprüft. Dies ist er jedoch nicht nur; vielmehr hat er eine Doppelfunktion. Er ist auch
Teil des gerichtlichen Verfahrens, da ohne vorangegangenes Widerspruchsverfahren eine Klage grund-
sätzlich nicht zulässig ist (vgl. § 68 I 1, II VwGO). Man spricht in diesem Zusammenhang daher auch vom
„Vorverfahren“. Der Widerspruch verbindet in dieser Position materielles Verwaltungsrecht und Ver-
waltungsprozessrecht. Auch dieses Verständnis scheint bei etlichen Studenten noch nicht verankert zu
sein, denn viele Bearbeiter stellten im Rahmen der Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges ohne weitere
Erklärungen auf § 40 I 1 VwGO in direkter oder analoger Anwendung ab.

Mangels einer aufdrängenden Zuweisung ist insoweit auf § 40 I 1 VwGO abzustellen, der hier
analog anwendbar ist. Danach ist der Verwaltungsrechtsweg in öffentlich-rechtlichen Streitig-
keiten nichtverfassungsrechtlicher Art gegeben, die keinem anderen Gericht durch Gesetz
zugewiesen sind.

Öffentlich-rechtlich sind all jene Streitigkeiten, für die Normen des öffentlichen Rechts
streitentscheidend sind. Streitentscheidende Normen sind im vorliegenden Fall Vorschriften
des öffentlichen Baurechts, insbesondere § 67 I 1 BbgBO (entsprechende Vorschriften in
anderen Bundesländern zB: § 71 I BauO Bln, § 75 I 1 BauO NRW, Art. 68 I 1 BayBO, § 64 I
HBO, § 72 I LBauO M-V, § 70 I 1 NBauO, § 72 I SächsBO, § 70 I ThürBO). Diese Vor-
schriften ermächtigen nur einen Träger öffentlicher Gewalt zu den dort vorgesehenen Maß-
nahmen und gehören daher zum öffentlichen Recht.

Hinweis: Abstellen ließe sich zusätzlich auch auf §§ 29 I, 30 I BauGB, §§ 1 III, 4 BauNVO als streit-
entscheidende Normen. Um die volle Punktzahl zu erreichen, genügte jedoch die Nennung des § 67 I 1

Verwaltungsrechtsweg muss
für spätere Klage eröffnet

sein
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